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RS UVS Niederösterreich 1994/06/30
Senat-MD-93-723

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1994

Rechtssatz

Die P/icht, sich von der Gefahrlosigkeit des beabsichtigten Fahrstreifenwechsels zu überzeugen, besteht unabhängig

davon, ob sich die bei Bedachtnahme auf alle gegebenen Möglichkeiten in Betracht kommenden Verkehrsteilnehmer

ihrerseits richtig verhalten oder nicht.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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